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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, Tho-
mas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Gisela Sengl und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Empfehlungen des Komitees des Europarats zur Verhütung von Folter umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Empfehlungen des Europäischen Komitees 
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe (CPT) des Europarats bzgl. Abschiebungen umzusetzen. Dabei sollten folgende 
Punkte im Vordergrund stehen: 

─ Personen, die aus der Abschiebungshafteinrichtungen abgeschoben werden, sollen 
mindestens eine Woche vorher unterrichtet werden (§ 59 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz 
– AufenthG); 

─ Der Vollzug in Abschiebehafteinrichtungen soll sich deutlich von dem einer Straf-
vollzugsanstalt unterscheiden; 

─ Die Landespolizei darf während der Abschiebeprozedur keine unrechtsmäßige Ge-
walt anwenden und muss zudem Kennzeichnungen tragen. 

 

 

Begründung: 

Das CPT führte vom 13. bis 15.08.2018 eine Delegationsreise nach Deutschland durch. 
Dabei besuchte es die Abschiebungshafteinrichtung in Eichstätt (Bayern) und beobach-
tete eine Sammelabschiebung von 46 Personen nach Afghanistan. Laut dem Komitee 
wurde die Abschiebung professionell durchgeführt. Kritik äußerte es aber an der Be-
handlung eines Afghanen, der im Flugzeug von sechs Bundespolizisten in seinem Sitz 
fixiert wurde. Dabei sei zwischenzeitlich durch Druck auf den Hals die Atemfähigkeit 
des Betroffenen behindert worden, was auch einen Verstoß gegen die internen Anwei-
sungen der Bundespolizei dargestellt habe. Durch einen Griff in die Genitalien des Be-
troffenen seien ihm außerdem vorsätzlich Schmerzen zugefügt worden, um kooperati-
ves Verhalten zu erreichen. Dies stellte nach Auffassung des Komitees eine unverhält-
nismäßige und unangemessene Maßnahme dar und war somit als Misshandlung zu 
werten. In diesem Zusammenhang wies das Komitee darauf hin, dass die an der Ab-
schiebung beteiligten Beamten der Landes- und Bundespolizei keine Kennzeichnungen 
trugen. 

Darüber hinaus kritisiert das Komitee die deutsche Rechtslage und Behördenpraxis, 
wonach der Termin einer Abschiebung den Betroffenen nicht mitgeteilt wird. Dies habe 
bei den vom Komitee beobachteten Abschiebungen dazu geführt, dass alle Betroffenen 
erst am Tag der Abreise informiert wurden, als sie von der Polizei abgeholt wurden. 
Mehrere Betroffene hätten geäußert, dass sie keine Zeit gehabt hätten, ihre Sachen 
zusammenzupacken oder zum Beispiel Bargeld abzuheben. Bei Personen, die aus der 
Abschiebungshafteinrichtung in Eichstätt abgeschoben worden, sei die Ankündigung 
der Abschiebung ebenfalls unterblieben, obwohl diese nach § 59 Abs. 5 AufenthG bei 
inhaftierten Personen erfolgen soll. Das Komitee vertritt hierzu die Auffassung, dass 



Drucksache  18/2137 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 2 

 

eine rechtzeitige Vorbereitung auf den Abschiebungstermin den Betroffenen nicht nur 
die Möglichkeit eröffnet, ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln, sondern auch 
die Gefahr verringern kann, dass sie sich der Abschiebung gewaltsam widersetzen. 

Im Hinblick auf die Situation im Abschiebungsgewahrsam Eichstätt fordert das CPT, 
dass dem besonderen Status von Abschiebungsgefangenen dadurch Rechnung getra-
gen werden müsse, dass sich der Vollzug deutlich von dem einer Strafvollzugsanstalt 
unterscheide. Entsprechende Empfehlungen des CPT seien in Deutschland bislang 
aber nur unvollständig umgesetzt worden. In Eichstätt würden die Bestimmungen des 
Strafvollzugsgesetzes immer noch entsprechend für das Abschiebungsgewahrsam an-
gewandt, wenn auch mit Hafterleichterungen. Die in der Abschiebungshaft eingesetzten 
Beamten hätten keine spezielle Schulung erhalten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Gülseren Demirel u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/2137 

Empfehlungen des Komitees des Europarats zur Verhütung von Folter umset-
zen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Gülseren Demirel 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 14. Sitzung am 27. Juni 
2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Antrag in seiner 13. Sitzung am 9. Juli 2019 mitberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, 
Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Gisela Sengl 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/2137, 18/2996 

Empfehlungen des Komitees des Europarats zur Verhütung von Folter umsetzen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 4)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 4)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen sowie der Abgeord-

nete Plenk (fraktionslos). Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Abgeordnete Swo-

boda (fraktionslos) enthält sich. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Bevor ich Tagesordnungspunkt 19 aufrufe, gebe ich Ihnen bekannt, dass im Rahmen 

dieses Tagesordnungspunktes die noch offenen Ersten Lesungen aus der gestrigen 

Sitzung aufgerufen werden. Es sind dies die Ersten Lesungen zu den Gesetzentwür-

fen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Bayerisches Klimagesetz und der 

FDP-Fraktion zur Errichtung eines Richterwahlausschusses.
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